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Das Pfändungsschutzkonto in der 
Beratungspraxis  
Esther Binner und Dr. Claus Richter 
 
2. überarbeitete Auflage 2014, 96 S. 

• Das P-Konto: Grundlagen 
• Die Aufhebung von Pfändungen und die  

Anordnung von Unpfändbarkeit 
• Das P-Konto: Einrichtung/Umwandlung und  

Kündigung von P-Konten 
• Schutz des Grundfreibetrages 
• Der Verrechnungsschutz beim P-Konto 
• Der Erhöhungs- und Aufstockungsbetrag und die 

Bescheinigung durch die geeigneten Stellen 
• Die Rolle der Vollstreckungsgerichte beim 

Pfändungsschutz durch das P-Konto 
• Die bevorrechtigte Pfändung, § 850k Abs. 3 
• Mehrfache Pfändung 
• Das P-Konto in der Insolvenz des Kontoinhabers 
• Das P-Konto und die Schufa 
• Arbeitsmaterialien, Musteranträge, Checkliste 

Preis: 14,95 € zzgl. Versandkosten 

Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. (BAG-SB) 
Friedrichsplatz 10, 34117 Kassel 
e-mail: info@bag-sb.de           

Der Insolvenzplan im 
Verbraucherinsolvenzverfahren 

Guido Stephan 

2. überarbeitete Auflage 2014,       S. 

Aus dem Vorwort: „Mit dem Gesetz zur Verkürzung 
des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur 
Stärkung der Gläubigerrechte vom 15. Juli 2013 
hat der Gesetzgeber das Insolvenzplanverfahren 
auch im Verbraucherinsolvenzverfahren zuge-
lassen. Gleichzeitig erhielten die geeigneten 
Stellen die Vertretungsbefugnis für das gesamte 
Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren. 
[…] Auch wenn das Insolvenzplanverfahren künftig 
die gesetzliche Restschuldbefreiung nicht ersetzen 
wird, wird es einige Konstellationen geben, in 
denen ein solches Verfahren die bessere Lösung 
einer Verbraucherentschuldung als die gesetzliche 
Restschuldbefreiung sein wird. Es gilt daher nicht, 
die Augen vor dem Insolvenzplanverfahren zu 
verschließen, sondern offen sich mit diesem neuen 
Entschuldungstool auseinanderzusetzen. Dieser 
Ratgeber soll eine Hilfestellung sein. […]“ 

 
Preis: 19,95 € zzgl. Versandkosten 

Fax: 0561 / 71 11 26

Bestellungen an:
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